
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1997/1/28 10ObS2371/96s,
10ObS115/98d, 10ObS193/98z,

10ObS247/98s
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.01.1997

Norm

ASVG §120 Abs1 Z1

B-KUVG §53 Abs1 Z1

Rechtssatz

Unter Umständen sind die bei Kinderlosigkeit vorhandenen Funktionsstörungen der davon selbst betro8enen

Personen als Krankheit anzuerkennen (hier: Verneinung des Versicherungsfalles der Krankheit bei einer gesunden,

nicht depressiven Versicherten, die sich infolge Zeugungsunfähigkeit ihres Ehegatten einer Insemination unterzog).
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10 ObS 2371/96s
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